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2.3.5 Ergänzender Verkehr 

 
Unter dem Stichwort „Ergänzender Verkehr“ sollen hier das Fifty-Fifty-Taxi-Angebot 
des Landkreises, der Bürgerbus Weimar sowie der „Grundexpress“ beschrieben 
werden.  
 
 
2.3.5.1 FiftyFifty-Taxi 

 
Das FiftyFifty-Taxi ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
16 und 23 Jahren, deren Wohnsitz im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt. Vor der 
erstmaligen Nutzung des FiftyFifty-Taxis müssen potenzielle Nutzer eine Berechti-
gungskarte beim RNV beantragen.  
Das Angebot soll vor allem Disko- oder Kinobesucher am Wochenende zwischen 23 
Uhr abends und 5 Uhr morgens sicher nach Hause bringen. Mittlerweile ist eine Vor-
bestellung der Taxis nicht mehr überall notwendig, da von zuvor festgelegten Stand-
orten (Taxistände und Diskotheken) aus gefahren wird. Die entsprechenden Fahr-
zeuge sind mit dem Schriftzug „Dieses Fahrzeug ist ein FiftyFifty-Taxi“ gekennzeich-
net. 
 
Der große Vorteil des Angebots für den Fahrgast liegt in den Fahrtkosten. Die Nutzer 
eines FiftyFifty-Taxis müssen lediglich 50% der mit geeichten Taxameter ausgewie-
senen Beförderungskosten selbst bezahlen. Die restlichen Kosten werden vom RNV 
als Träger des Projekts übernommen. 
 
 
2.3.5.2 Bürgerbus Weimar 

 
Gerade in den kleineren Ortsteilen der Kommunen im ländlichen Raum fehlt in zu-
nehmendem Maße die für eine Abdeckung der Grundversorgung erforderliche Infra-
struktur (z.B. Ärzte, Apotheker, Banken, Postfilialen, Lebensmittelhändler). Dadurch 
wird es für die Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger, mobil zu sein. Der öffentli-
che Personenverkehr tut sich jedoch aufgrund der Finanzierungslage zunehmend 
schwer, eine flächendeckende Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Dies stellt ins-
besondere für ältere Menschen, Hausfrauen, Kinder und Jugendliche ohne eigenes 
Fahrzeug eine erhebliche Einschränkung der Mobilität dar.  
Vor diesem Hintergrund wurden bereits in den 80er-Jahren27 erste Bürgerbus-
Projekte ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei i.d.R. um Kleinbusse, die von eh-
renamtlichen Fahrerinnen und Fahrern gesteuert werden und wie Linienbusse feste 
Haltestellen anfahren - nach einem Fahrplan, der auf den Übergang zum Linienver-
kehr abgestimmt ist.28 
 

                                            
27 seit 1983 gibt es die Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen  
28 http://www.avv.de/ressorts/service/fragen-und-hilfe/glossar/b/ 
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Die Einrichtung solcher Bürgerbus-Systeme als Ergänzung zum öffentlichen Nahver-
kehr wird nun auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf geprüft.  
Am 01.09.2010 startete der Probebetrieb des Bürgerbus Weimar. Die einstweilige 
Erlaubnis wurde von der Gemeinde als Antragsteller beim Regierungspräsidium zu-
nächst für ein halbes Jahr beantragt. 
 
Zum Einsatz kommt ein 9-Sitzer, der durch Werbeträger bezahlt wurde und sich in 
Gemeindebesitz befindet. Ein Ersatzfahrzeug steht ebenfalls zur Verfügung.  
Für den Fahrtbetrieb konnten zunächst 10 Freiwillige gewonnen werden29. 
In der Testphase werden an den Montagen, Dienstagen und Donnerstagen jeweils 
vier Fahrten als Rundkurse angeboten, bei denen zum Großteil offizielle Haltestellen 
des Linienverkehrs bedient werden. 
 
Die Einrichtung des Bürgerbusses Weimar wurde vom RNV unterstützt, eine Mitfi-
nanzierung ist allerdings nicht vorgesehen. 
 
 
2.3.5.3 Grundexpress 

 
Als Sonderform des Linienverkehrs soll an dieser Stelle auch noch der sogenannte 
„Grundexpress“ erwähnt werden. 
  
Mit dem „Grundexpress“ bietet sich in der Gemeinde Ebsdorfergrund30 jeden Don-
nerstag die Möglichkeit, einen kostenlosen Fahrservice aus allen Ortsteilen nach 
Dreihausen und nach Heskem-Mölln zu nutzen.31  
Dieser von einem privaten Busunternehmer gefahrene Service, den man auch als 
„Marktbus“ bezeichnen könnte, wird durch eine Reihe von Sponsoren finanziert. Es 
werden zwei Linienwege bedient, jeweils mit einer Hin- und zwei Rückfahrten. 
 
 

                                            
29 Stand: 27.07.2010 
30 sowie in den Marburger Stadtteilen Moischt und Schröck 
31 http://www.ebsdorfergrund.de/883-grundexpress/ 
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8.1.2.5 Ergänzende Angebote 

 
Als ergänzende Angebote zum „Regel“-ÖPNV kommen insbesondere Bürgerbus-
Systeme in Frage.  
Über die Einrichtung des Bürgerbusses Weimar als Pilotprojekt wurde bereits berich-
tet. Aufbauend auf den Ergebnissen des dortigen Probebetriebes sind die Voraus-
setzungen für einen dauerhaften Betrieb solcher Systeme auch in anderen Kommu-
nen des Kreisgebietes zu beurteilen.  
Allerdings ist klarzustellen, dass der Einsatz von ergänzenden Angeboten wie Bür-
gerbussen ohne das Engagement der Kommunen und ehrenamtlicher Fahrer nicht 
möglich ist.  
Von Seiten des RNV und des Kreises kann Unterstützung bei der Planung geleistet 
und ggf. auch eine Anschubfinanzierung gewährt werden. Eine flächendeckende, 
durch den RNV initiierte, geplante und finanzierte Einführung von Bürgerbus-
Systemen im Kreisgebiet wird es jedoch nicht geben. 
 
Neben dem Einsatz eines Bürgerbusses könnten auch die Voraussetzungen für den 
Einsatz weiterer ergänzender Angebote, die nicht zu den „üblichen“ Bedienungsfor-
men des ÖPNV zu zählen sind, geprüft werden. 
 
Als Erstes kann hier das Car-Sharing106 genannt werden. Angefangen als Mobili-
tätsmöglichkeit in Großstädten gibt es mittlerweile immer mehr Versuche, Car-
Sharing auch im ländlichen Raum zu etablieren. 
Car-Sharing könnte, sofern die ÖPNV-Aufgabenträger mit Car-Sharing-Anbietern 
kooperieren, ggf. auch einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge im 
ländlichen Raum darstellen. 
 
Für die Zukunft interessant sind unter Umständen auch Ansätze zur Vermittlung 
von Fahrgemeinschaften im ländlichen Raum. So könnte z.B. eine Zusammenar-
beit mit privaten Unternehmen, die Fahrgemeinschaften vermitteln, ein sinnvolles 
Mittel zur Ergänzung des ÖPNV-Grundangebotes darstellen. Durch eine Verknüp-
fung mit der Taxileitstelle könnte dem Fahrgast ein noch breiteres Spektrum an An-
geboten zur Verfügung gestellt werden. 
In Bezug auf neue Ansätze für derartige ergänzende Angebote ist jedoch anzumer-
ken, dass die bislang realisierten Modellprojekte oftmals nicht die gewünschten Er-
gebnisse erzielen konnten und hier noch weiterer Forschungsbedarf besteht, bevor 
praxistaugliche Lösungen für eine dauerhafte, sinnvolle Ergänzung des Angebotes 
auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Verfügung stehen. 
 
In Zusammenhang mit dem Thema Vermittlung von Fahrgemeinschaften ist auch auf 
das in Kapitel 8.4.4 behandelte Pendlerportal Hessen hinzuweisen. 
 
 

                                            
106 CarSharing ist die organisierte, gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen (Quelle: 
http://www.carsharing.de/) 


